
Solzung der Gemeinde Krugsdorf über
die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Verbqndsbeitröge

des Wqsser- und Bodenverbqndes,,Mitllere Uecker-Rondow"

Aufgrund der $$ 2und 5 der Kommunolverfossung für dos Lond Mecklenburg-Vorpommern
(KV M-V), des $ 3 des Gesetzes über die Bildung von Gewösserunterholtungsverbönden
(GUVG) sowie der $$ l, 2, 6 und Z des Kommunolobgobengesetzes des Londes
Mecklenburg-Vorpommern (KAG M-V), jeweils in der oktuellen Gesetzesfossung, wird noch
Beschlussfossung der Gemeindevertretersitzung vom 22.02.2024 (Vorloge: GV22/075/2023)
folgende Sotzung erlossen:

sl
Allgemeines

(l ) Die Gemeinde Krugsdorf ist Mitglied des Wosser- und Bodenverbondes ,,Mittlere Uecker-
Rondow" (Verbond), der entsprechend $ 63 Abs. I Nr. 2 des Wossergesetzes des Londes
Mecklenburg-Vorpommern (LWoG) vom 30. November 1992 (GVOBl. M-V S. 669),zvleIzI
geöndert durch Gesetz vom 8.Juni 2021 (GVOBI. M-V S. 688), in Verbindung mit $ 29 des
Wosserhousholtsgesetzes (WHG) vom 19.06.2009 (BGB|. lS.2585), zuletzl geöndert durch
Artikel I des Gesetzes vom ,l9.06.2020 

(BGBI. lS. ,l408), die Unterholtung Gewösser
aweiter Ordnun g wo hrnim mt.

(2) Die Mitgliedschoft der Gemeinde Krugsdorf besteht für die der Grundsteuerpflicht
unterliegenden Flöchen. Außerdem erstreckt sich die Mitgliedschoft ouf
gemeindeeigene Grundstücke, ouch wenn sie der Grundsteuerpflicht nicht unterliegen.

(3) Die Gemeinde Krugsdorf hot dem Verbond oufgrund des Gesetzes über Wosser- und
Bodenverbönde (Wosserverbondsgesetz- WVG) vom 12. Februor l99l (BGBI. 1S.405)
und der Verbondssotzung, Verbondsbeitröge zu leisten, soweit dies zur Erfüllung seiner
Aufgoben erforderlich ist.

s2
Gegenslond der Gebühr, Gebührenpflicht

(l) Die von der Gemeinde Krugsdorf noch $ 1 zu leistenden Verbondsbeitröge werden
noch den Grundsötzen des $ 6 Abs. I bis 3 des KAG M-V durch Gebühren denjenigen
ouferlegt, die Einrichtungen und Anlogen des Verbondes in Anspruch nehmen oder zu

nehmen verpflichtet sind und denen dodurch Vorteile entstehen. Als bevorteilt in

diesem Sinne gelten gemöß S 3 Sotz 3 GUVG Eigentümer, Erbbquberechtigte oder
sonstigen Nutzungsberechtigte der grundsteuerpflichtigen Grundstücke im Gebiet der
Gemeinde Krugsdorf, die im Einzugsbereich des Verbondes liegen. ln den Föllen des $
I Abs.2Solz2 ist die Gemeinde Krugsdorf bevorieilt.

(2) Grundstück im Sinne dieser Sotzung ist grundsötzlich dqs Grundstück im grundbuch-
rechtlichen Sinne.

(3) Zum gebührenföhigen Aufwond gehören neben den Verbondsbeitrögen ouch die der
Gemeinde Krugsdorf durch die Gebührenerhebung entstehenden Verwoltungskosten.

(4) Die dinglichen Mitglieder unterliegen nicht der Gebührenpflicht noch dieser Sotzung,
do sie on den Verbond selbst Verbondsbeitröge leisten.



Sotzung der Gemeinde Krugsdorf über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Verbondsbeitröge des
Wosser- und Bodenverbondes,,Miltlere Uecker-Rondow"

s3
Gebührenmqßstob und Gebührensotz

(l ) Die Gebühr bemisst sich entsprechen der Absötze 3 und 4_noch Größe und Nutzungsort
der Grundstücke. Als niedrigste Flöcheneinheit wird ein Quqdrotmeterzugrunde gelegt.

(2) Soweit eine kotosteromtliche Feststellung der Grundstücksgröße nicht vorliegt, erfolgt
eine sochgerechte Schötzung durch die Gemeinde Krugsdorf. Die Gebührenpflichtigen
sind verpflichtet, die dofür erforderlichen Unterlogen zur Verfügung zu stellen und
Auskünfte zu erteilen.

(3) Die Gebühr wird noch dem Verbondsbeitrog des Wosser- und Bodenverbondes
festgesetzi.

Es gilt folgende Berechnungsgrundloge

Gruppe 1:
Geböude- und Freiflöche einschließlich Bouplötze

je ho 36,4484€.

Gruppe 2
Verkehrsflöchen

je ho 27,3363 €

Gruppe 3
Londwirtschoftliche N utzflöchen

je ho 18p242€

Gruppe 4
Wold- und Wosserflöchen

je ho 9,'112', €

(4) Weisen Teilflöchen eines Grundstücks unterschiedliche Nuizungsorten ouf, so ist für jede
Teilflöche mit einer onderen Nutzungsort die dorouf noch Abs. 3 entfollende Gebühr
getrennt zu ermitteln.

(5) Als Zuschlog zur Gebühr noch Abs. 3 und 4 werden für die vom Wosser- und
Bodenverbond ,,Mittlere Uecker-Rqndow" festgelegten Flöchen der Flurstücke im
Vorteilsgebiet des Schöpfwerkes Koblenlz 6,6701 €/hq erhoben.

s4
Gebührenpflichtiger

(l) Gebührenpflichtig ist, wer im Zeiipunkt der Entstehung der Gebührenschuld im
Grundbuch ols Eigentümer bzw. Erbbouberechiigter eingetrqgen ist oder die sonstigen
Nutzungsberechtigten derjenigen Flöchen, für die S 2 Abs.l Nr. 2 GUVG die
gemeindliche Mitgliedschoft onordnet.

(21 BeiWohnungs- und Teileigentum sind die Wohnungs- und Teileigentümer entsprechend
ihrem Miteigentu msonteil gebü hrenpf lichtig.

(3) Wechselt ein Grundstück seine Eigentümer, hot der bisherige EigentÜmer die GebÜhr
bis zum Ablouf des Kolenderjohres, in welchem der Eigentumswechsel erfolgt, zu
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entrichten. Sowohl der olte qls quch der neue Eigentümer hoben den
Eigentü merwechsel der Gem einde Kru gsdorf o nzuzeige n.

(4) Mehrere Gebührenpflichtige hoften ols Gesomtschuldner.

s5
Enlslehung der Gebührenschuld, Erhebungszeitrqum,

Feslselzung und Fölligkeit

(l) Die Gebührenschuld entsteht om l. des jeweiligen Johres, Erhebungszeitroum für die
Gebühr ist dos Kolenderjohr.

(2) Bei erstmoliger Festsetzung ist die Gebühr einen Monot noch Bekonntgobe des
Gebührenbescheides föllig. Die Festsetzung gili solonge weiter, bis ein neuer Bescheid
ergeht. ln den folgenden Kolenderjohren ist die Gebühr jeweils om l. Juli des Johres
föllig. Ein neuer Gebührenbescheid ergeht nur wenn sich der in $ 3 Abs. 3 (bzw. Abs. 5)
fesigelegte Gebührensotz oder die Bemessungsgrundlogen veröndert hoben oder
wenn ein Wechsel in der Person des Gebührenpflichtigen eingetreten ist.

(3) Der Gebührenbescheid konn mit onderen Bescheiden der Gemeinde Krugsdorf über
von den Gebührenpflichtigen zu leistenden grundstücksbezogenen Abgoben
zusommen-gefosst werden.

s6
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne von $ l7 des Kommunolobgobengesetzes hondelt, wer den
Bestimmungendes$3Abs.2Sotz2oderdes$4Abs.3dieserSotzungzuwiderhondeltund
es dodurch ermöglicht, Abgoben zu verküzen oder nicht gerechtfertigte Abgobenvorteile
zu erlongen. Die Ordnungswidrigkeit konn mit einer Geldbuße bis zu 5.000,00 € geohndet
werden.

s7
lnkrofttreten

(l ) Diese Sotzung tritt om 01.01.2024 in Kroft

(2) Die Sqtzung der Gemeinde Krugsdorf über die Erhebung von Gebühren zur Deckung
der Verbondsbeitröge des Wosser- und Bodenverbondes ,,Mittlere Uecker
Rondow" vom 21.03.20.l3 in Form der3. Anderung vom 04.06.2020 tritt ob 01.01.2024
oußer Kroft.

Krugs dorf, de .2024

rgermeister der Gemeinde Krugsdorf
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Hinweis:
Gemöß $ 5 der Kommunolverfossung für dos Lond Mecklenburg-Vorpommern wird dorouf
hingewiesen, doss ein Verstoß gegen Verfohrens- und Formvorschriften, die in dem
genonnien Gesetz entholten oder oufgrund dieses Gesetzes erlossen worden sind, noch
Ablouf eines Johres seit der öffentlichen Bekonntmochung dieser Sotzung nicht mehr
geltend gemocht werden konn. Diese Folge tritt nicht ein, wenn der Verstoß innerholb der
Jqhresfrist unter der Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Totsoche, ous der sich
der Verstoß ergibt, gegenüber der Gemeinde Krugsdorf, Der Bürgermeister,
Houßmonnstroße 85, 

.l2309 
Pqsewolk geltend gemocht wird.

Abweichend von Sotz I konn eine Vedetzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder
Beko n ntmochu n gsvorschriften stets gelten d gemocht werden.

Krugsdorf, den 04.03 .2024

Bürgermeist et sdorf

Die öffentliche Bekonntmochung erfolgte im lnternet unter www.qmt-uecker-rondow-
tol.de om: 07.03.2024
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